
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen 2O2L
an der

U niversität Klagenfu rt

Wahllokal und Offnunoszeiten

Die Feststellung der Identität der Wahlberechtigten bei der Wahl erfolgt durch Vor-
lage des Studierendenausweises oder mittels eines amtlichen Lichtbildausweises,
z,B. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. (5 39 Abs. 1 HSWO 2Ot4)

Die Feststellung der Wahlberechtigung erfolgt ausschließlich auf Grund des Wähle-
rinnen- und Wählerverzeichnisses und des Absti mmungsverzeichnisses,

Vor Ort sind die Corona-Schutzmaßnahmen (Tragen einer FFP2-Maske, Händedes-
infektion, Abstandsregelung) einzuhalten. Das Betreten des Wahllokals ist nur mit
Mund-Nasen-Schutz (FFP2 Maske) zulässig. Bringen Sie Ihren eigenen Kugelschrei-
ber mit,

Wählen mit Wahlkarte:
Es wird auf die Möglichkeit der Briefwahl hingewiesen (Achtung: nicht für die
Wahlen in die Studienvertretungen). Die hierfür benötigten Wahlkarten können
gem.g 52 Abs. 1 HSWO 2OL4, BGBI, II Nr. 376/2OL4,idgF, bis einschließlich
11. Mai 2O2L bei der Wahlkommission der Österreichischen Hochschülerinnen-
und Hochschülerschaft, 1040 Wien, Taubstummengasse 7-9, beantragt werden
(u.a. schriftlich, mittels Briefsendung, bzw . elektronisch, mittels E-Formular
https; / / www.form u I a rse rvice. gv.atlsites/ Oe H / ) .

ig e.h.
ission)

2.L.29 (Omansaal)
Zentralgebäude
Universitätsstraße 65
9020 Klaqenfurt

Alle wahlberechtigten Studierenden
It. Wählerinnen- und Wählerverzeichnis

Dienstag, 18. Mai 2O2I
9:OO - 18:OO Uhr

Mittwoch, 19. Mai 2O2L
O9:OO - 18:OO Uhr

Donnerstag, 20. Mai 2O2I
O9.OO - 15:OO Uhr

Wahllokal

Wahlberechtigte

Wahlzeiten

Klagenfurt, 4. Mai 2O2L
(Vorsi

Ma


